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Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
BAG Bundesamt für Gesundheit
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
MiGeL Mittel- und Gegenständeliste der OKP
ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

(Konsumentenschutz der italienischsprachigen Schweiz)
FRC Fédération romande des consommateurs (Konsumentenschutz der

Romandie)
SSV Schweizerischer Städteverband
KVAG Krankenversicherungsaufsichtsgesetz
KVV Verordnung über die Krankenversicherung

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
OFSP Office fédéral de la santé publique
FMH Fédération des médecins suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
AOS Assurance obligatoire des soins
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fédération des consommateurs en

Suisse alémanique)
LiMA Liste des moyens et appareils de AOS
ACSI Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana

(Fédération des consommateurs en Suisse italienne)
FRC Fédération romande des consommateurs
UVS Union des Villes Suisses
LSAMal Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie
OAMal Ordonnance sur l'assurance-maladie
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Das neue System zur Abgeltung der Leistungen in Apotheken kann im Januar 2007
eingeführt werden. Der Bundesrat genehmigte Ende Jahr den Tarifvertrag zwischen
Apothekerverband und Krankenversicherern, forderte aber Verbesserungen. Auch
nach dem neuen Modell müssen die Patientinnen und Patienten für die Beratung
bezahlen. Die Stiftung für Konsumentenschutz und der Preisüberwacher kritisierten
dies. Bundesrat Couchepin verteidigte die Abgabe vor den Medien: Es sei wichtig, dass
die Apotheken Teil der Qualitätskontrolle seien. Neu wird die bisherige Patienten-
Pauschale durch eine Abgabe ersetzt, die pro Medikamentenbezug anfällt. Diese
Regelung biete Verbesserungen für Patienten, die selten ein Medikament benötigten.
Der Bundesrat habe die Tarifpartner jedoch aufgefordert, das System nochmals
eingehender zu beleuchten und die Vertragsgenehmigung bis Ende 2008 befristet. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.12.2006
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Das neue Bundesgesetz über die Datenweitergabe der Versicherer in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung soll präzisieren, zu welchem Zweck und in
welcher Form Krankenversicherungen Daten dem BAG übermitteln müssen. Generell
sollen die Daten aggregiert weitergeben werden, lediglich dort, wo dies nicht ausreicht,
sollen anonymisierte Individualdaten transferiert werden. Bisher erhielt das BAG
anonymisierte Individualdaten über alle Versicherten in der OKP (Efind-Daten) sowie
Daten über Prämien und Behandlungskosten (Efind2). Neu sollen aber auch
Individualdaten über die Kosten pro Leistungsart und Leistungserbringenden (Efind3),
Medikamente (Efind5) und MiGeL (Efind6) weitergeleitet werden können, wobei letztere
zwei Datensätze ursprünglich nicht Teil dieser Vorlage waren. Eine Minderheit Stöckli
(sp, BE) der SGK-SR hatte jedoch beantragt, sie ebenfalls aufzunehmen. Damit soll die
Kostenentwicklung überwacht sowie Entscheidgrundlagen zu ihrer Eindämmung
entwickelt, eine Wirkungsanalyse sowie Entscheidgrundlagen bezüglich des Gesetzes
und des Gesetzesvollzugs erstellt und die Evaluation des Risikoausgleichs sowie die
Erfüllung der Aufsichtsaufgaben nach dem KVAG ermöglicht werden. Zudem würde die
bisher bestehende Verknüpfung von KVAG und KVG bezüglich der Datenlieferpflicht
gelöst. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf grossen Anklang bei den Kantonen und der
GDK. Einer Mehrheit von ihnen war es wichtig, dass das BAG über die notwendigen
Daten verfügt; wo die aggregierte Form nicht ausreiche, müssten entsprechend
Individualdaten geliefert werden. Nur so sei eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
und Qualität der Leistungen möglich. Geteilter Meinung waren die Parteien. Die SP
zeigte sich gegenüber der Zielsetzung der Vorlage – der Herstellung von
Verhältnismässigkeit bei der Datenweitergabe – skeptisch, da sie es für unerlässlich
halte, dass der Bund über die notwendigen Daten verfüge. Die CVP begrüsste die
Vorlage weitgehend, während FDP und SVP bezweifelten, dass dem Anliegen des
Initiators mit dieser Vorlage genügend Rechnung getragen werde, da zu viele
Ausnahmen für die Nutzung von Individualdaten gemacht worden seien. Diese Meinung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



teilten Curafutura und Santésuisse. Der SGB und das Centre Patronal sowie die
Konsumtenverbände SKS und FRC begrüssten hingegen die Vorlage und betonten, es
brauche diese Angaben zur Verhinderung der Kostensteigerung; die Daten sollten aber
anonymisiert und in genügend grosser Anzahl übermittelt werden, um eine individuelle
Zuordnung verhindern zu können. 

Im August 2019 nahm der Bundesrat Stellung zur Vorlage, die die Kommission nach der
Vernehmlassung ohne materielle Änderungen präsentiert hatte. Er begrüsste die
Bemühungen der Kommission zur Klärung der gesetzlichen Grundlagen, zumal auch die
Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen Daten im Bereich der OKP
für eine effektive Steuerung durch den Bund als notwendig erachtet habe. Er lobte,
dass der Entwurf durch die Präzisierung der Aufgaben, für welche die Versicherungen
Daten liefern müssen, und durch die Trennung von KVG und KVAG thematisch
kohärenter werde. Die von der Kommissionsmehrheit aufgenommenen Punkte erachte
er dabei als «absolutes Minimum» und beantragte folglich Zustimmung zum Entwurf. Da
ohne die Daten zu Medikamenten und MiGeL aber zahlreiche wichtige Fragen nicht
beantwortet werden könnten, sprach er sich überdies für den Minderheitsantrag aus.
Der Entwurf beschneide aber die Rechte des Bundes gemäss der KVV im Bereich der
Daten zu Tarmed, erklärte er, weshalb er sich vorbehielt, diesbezüglich noch einmal ans
Parlament zu gelangen. 3

Im Juni 2020 eröffnete der Bundesrat eine Vernehmlassung zur Präzisierung des
Spitalkostenbeitrags der Patientinnen und Patienten. Dort schlug er vor, die
bestehende Regelung in der KVV, wonach die Patientinnen und Patienten einen Beitrag
in der Höhe von CHF 15 pro Tag an die Spitalkosten bezahlen müssen, dahingehend zu
präzisieren, dass diese Beiträge neu weder für den Austrittstag noch für Urlaubstage
anfallen sollen. Dadurch würden bei den Krankenversicherungen Mehrkosten in der
Höhe von CHF 22 Mio. jährlich anfallen. 
An der Vernehmlassung, die bis Oktober 2020 dauerte, nahmen 38 Stellungnehmende
teil, darunter 23 Kantone, die GDK, die SP und die Grünen, der SSV, Curafutura und
Santésuisse, der SGB sowie FMH, Spitex und die Stiftung Konsumentenschutz aller drei
Sprachregionen (SKS, FRC, acsi). Der Grossteil der Befragten, darunter 20 Kantone, die
links-grünen Parteien und die Gewerkschaft, aber auch die Leistungserbringenden
sprachen sich vorbehaltlos für die Vorlage aus. Einen Vorbehalt brachten hingegen die
Konsumentenverbände an: Sie verlangten eine Rückerstattung der ab Anfang 2012
unrechtmässig erhobenen Beträge für den Austrittstag, teilweise auch für den
Eintrittstag. Die Versicherungen hingegen forderten, dass die Urlaubstage und teilweise
die Austrittstage gleich definiert werden wie in der Tarifstruktur. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) Presse vom 22.12.06.
2) Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
3) BBl 2019, S. 5397 ff.; BBl 2019, S. 5925 f.; Vernehmlassungsbericht vom 29.4.19
4) Bericht über die Vernehmlassungsergebnisse; Medienmitteilung BR vom 12.6.20
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